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Entscheidungsdatum

11.02.2026

Norm

BBG §42

BBG §45

B-VG Art133 Abs4

VwGVG §28 Abs3 Satz2

1. BBG § 42 heute

2. BBG § 42 gültig ab 19.07.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2024

3. BBG § 42 gültig von 01.04.2017 bis 18.07.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 120/2016

4. BBG § 42 gültig von 12.08.2014 bis 31.03.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 66/2014

5. BBG § 42 gültig von 01.01.2003 bis 11.08.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 150/2002

6. BBG § 42 gültig von 01.07.1994 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 314/1994

7. BBG § 42 gültig von 01.01.1994 bis 30.06.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 26/1994

8. BBG § 42 gültig von 01.07.1990 bis 31.12.1993

1. BBG § 45 heute

2. BBG § 45 gültig ab 19.07.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2024

3. BBG § 45 gültig von 12.08.2014 bis 18.07.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 66/2014

4. BBG § 45 gültig von 01.06.2014 bis 11.08.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2013

5. BBG § 45 gültig von 01.01.2014 bis 31.05.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 71/2013

6. BBG § 45 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. BBG § 45 gültig von 01.01.2011 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

8. BBG § 45 gültig von 01.01.2003 bis 31.12.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 150/2002

9. BBG § 45 gültig von 01.09.1999 bis 31.12.2002 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 177/1999

10. BBG § 45 gültig von 01.07.1994 bis 31.08.1999 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 314/1994

11. BBG § 45 gültig von 01.01.1994 bis 30.06.1994 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 26/1994

12. BBG § 45 gültig von 01.07.1990 bis 31.12.1993

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018
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5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

1. VwGVG § 28 heute

2. VwGVG § 28 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. VwGVG § 28 gültig von 01.01.2014 bis 31.12.2018

Spruch

,

W133 2331235-1/4E

BESCHLUSS

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Natascha GRUBER als Vorsitzende und den Richter Mag.

Michael SCHWARZGRUBER sowie den fachkundigen Laienrichter Mag. Gerald SOMMERHUBER als Beisitzer über die

Beschwerde von XXXX geboren am XXXX , vertreten durch die Mutter XXXX , gegen den Bescheid des

Sozialministeriumservice, Landesstelle XXXX , vom 04.12.2025, betre@end die Abweisung des Antrages auf Vornahme

der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass, beschlossen:Das

Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Mag. Natascha GRUBER als Vorsitzende und den Richter Mag.

Michael SCHWARZGRUBER sowie den fachkundigen Laienrichter Mag. Gerald SOMMERHUBER als Beisitzer über die

Beschwerde von römisch 40 geboren am römisch 40 , vertreten durch die Mutter römisch 40 , gegen den Bescheid des

Sozialministeriumservice, Landesstelle römisch 40 , vom 04.12.2025, betre@end die Abweisung des Antrages auf

Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass, beschlossen:

A)

In Erledigung der Beschwerde wird der Bescheid vom 04.12.2025 behoben und die Angelegenheit gemäß § 28 Abs. 3

zweiter Satz VwGVG zur Erlassung eines neuen Bescheides an das Sozialministeriumservice zurückverwiesen.In

Erledigung der Beschwerde wird der Bescheid vom 04.12.2025 behoben und die Angelegenheit gemäß Paragraph 28,

Absatz 3, zweiter Satz VwGVG zur Erlassung eines neuen Bescheides an das Sozialministeriumservice zurückverwiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Begründung:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

Im Rahmen eines Verfahrens nach dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) erfolgte am 14.05.2025 eine

Begutachtung mit persönlicher Untersuchung des Beschwerdeführers durch einen Facharzt für Kinder- und

Jugendheilkunde. In diesem Gutachten vom 27.06.2025 wurden unter Anwendung der Bestimmungen der

Einschätzungsverordnung die Funktionseinschränkungen zusammengefasst der Leidensposition

Lfd. Nr.

Bezeichnung der körperlichen, geistigen oder sinnesbedingten Funktionseinschränkungen, welche voraussichtlich

länger als sechs Monate andauern werden:
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Begründung der Positionsnummer und des Rahmensatzes:

Pos.Nr.

Gdb %

1

Penible idiopathische Arthritis (JIA/EAA)

Unterer Rahmensatz, da im Intervall klinisch stabil, jedoch muss erweiterte Therapie angewendet werden, inklusive

Immunsuppression

02.02.03

50

zugeordnet und nach der Einschätzungsverordnung ein Gesamtgrad der Behinderung von 50 von Hundert (v.H.)

eingeschätzt. Eine Nachuntersuchung in drei Jahren wurde empfohlen.

Der Beschwerdeführer stellte am 13.10.2025, eingelangt am 15.10.2025, beim Sozialministeriumservice, Landesstelle

XXXX (in der Folge auch als „belangte Behörde“ bezeichnet), unter Vorlage eines rheumatologischen Arztbriefes vom

04.04.2025 den verfahrensgegenständlichen Antrag auf Ausstellung eines Behindertenpasses und auf Vornahme der

Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benutzung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass.Der Beschwerdeführer stellte am

13.10.2025, eingelangt am 15.10.2025, beim Sozialministeriumservice, Landesstelle römisch 40 (in der Folge auch als

„belangte Behörde“ bezeichnet), unter Vorlage eines rheumatologischen Arztbriefes vom 04.04.2025 den

verfahrensgegenständlichen Antrag auf Ausstellung eines Behindertenpasses und auf Vornahme der Zusatzeintragung

„Unzumutbarkeit der Benutzung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund

einer Behinderung“ in den Behindertenpass.

In weiterer Folge holte die belangte Behörde im gegenständlichen Verfahren eine „Sofortige Beantwortung“ einer

Amtssachverständigen ein. In dieser gutachterlichen Stellungnahme vom 22.10.2025 führte die Gutachterin aus, dass

die Voraussetzungen für die Vornahme etwaiger Zusatzeintragungen in den Behindertenpass nicht erfüllt seien. Eine

Besserung sei unter Therapie möglich. Laut dem FLAG-Gutachten vom 14.05.2025 bestehe ein unau@älliges Gangbild

und keine Mobilitätsbeeinträchtigung.

Mit Schreiben vom 27.10.2025 räumte die belangte Behörde dem Beschwerdeführer ein förmliches Parteiengehör

gemäß § 45 AVG samt Möglichkeit zur Stellungnahme ein. Aufgrund des FLAG-Gutachtens vom 14.05.2025 werde ihm

ein Behindertenpass mit einem Grad der Behinderung von 50 v.H. ausgestellt. Es bestehe keine

Mobilitätsbeeinträchtigung, weswegen keine „Unzumutbarkeit der Benutzung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen

dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ vorliege. Die Sofortige Beantwortung vom

22.10.2025 wurde dem Beschwerdeführer als Beilage übermittelt.Mit Schreiben vom 27.10.2025 räumte die belangte

Behörde dem Beschwerdeführer ein förmliches Parteiengehör gemäß Paragraph 45, AVG samt Möglichkeit zur

Stellungnahme ein. Aufgrund des FLAG-Gutachtens vom 14.05.2025 werde ihm ein Behindertenpass mit einem Grad

der Behinderung von 50 v.H. ausgestellt. Es bestehe keine Mobilitätsbeeinträchtigung, weswegen keine

„Unzumutbarkeit der Benutzung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund

einer Behinderung“ vorliege. Die Sofortige Beantwortung vom 22.10.2025 wurde dem Beschwerdeführer als Beilage

übermittelt.

Der Beschwerdeführer brachte keine Stellungnahme ein.

Mit Bescheid vom 04.12.2025 wies die belangte Behörde den Antrag des Beschwerdeführers vom 15.10.2025 auf

Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benutzung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass gemäß §§ 42 und 45

Bundesbehindertengesetz (BBG) ab. In der Begründung verwies die belangte Behörde auf die Ergebnisse des ärztlichen

Begutachtungsverfahrens, wonach die Voraussetzungen für die Zusatzeintragung nicht vorliegen würden. Da keine

Stellungnahme innerhalb der gesetzten Frist eingelangt sei, habe vom Ergebnis des Ermittlungsverfahrens nicht

abgegangen werden können. Die Sofortige Beantwortung vom 22.10.2025 wurde dem Beschwerdeführer als Beilage

übermittelt.Mit Bescheid vom 04.12.2025 wies die belangte Behörde den Antrag des Beschwerdeführers vom

https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/45


15.10.2025 auf Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benutzung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen

dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass gemäß Paragraphen 42

und 45 Bundesbehindertengesetz (BBG) ab. In der Begründung verwies die belangte Behörde auf die Ergebnisse des

ärztlichen Begutachtungsverfahrens, wonach die Voraussetzungen für die Zusatzeintragung nicht vorliegen würden.

Da keine Stellungnahme innerhalb der gesetzten Frist eingelangt sei, habe vom Ergebnis des Ermittlungsverfahrens

nicht abgegangen werden können. Die Sofortige Beantwortung vom 22.10.2025 wurde dem Beschwerdeführer als

Beilage übermittelt.

Mit Schreiben vom 05.12.2025 wurde dem Beschwerdeführer ein bis 31.12.2028 befristeter Behindertenpass mit

einem festgestellten Gesamtgrad der Behinderung von 50 v.H. ausgestellt.

Mit E-Mail vom 15.12.2025 erhob die Mutter des Beschwerdeführers – ohne Vorlage medizinischer Unterlagen –

fristgerecht eine Beschwerde gegen den Bescheid vom 04.12.2025. Darin führte sie zusammengefasst aus, dass beim

Beschwerdeführer aufgrund der diagnostizierten juvenilen idiopathischen Arthritis, Subtyp enthesitis-assoziierte

idiopathische Arthritis, eine dauerhafte und erhebliche Einschränkung der Mobilität bestehe. Zusätzlich beOnde sich

der Beschwerdeführer in einer Dauertherapie mit dem Biologikum Humira (Adalimumab), welches sein Immunsystem

unterdrücke, wodurch ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe. Sie ersuche um eine erneute medizinische Begutachtung

unter Berücksichtigung der vorliegenden Befunde (mit näheren Ausführungen in der Beschwerde).

Die belangte Behörde legte dem Bundesverwaltungsgericht am 05.01.2026, eingelangt am 07.01.2026, die Beschwerde

und den Bezug habenden Verwaltungsakt zur Entscheidung vor.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

Zu A)

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG dann in der

Sache selbst zu entscheiden, wennGemäß Paragraph 28, Absatz 2, VwGVG hat das Verwaltungsgericht über

Beschwerden gemäß Artikel 130, Absatz eins, Ziffer eins, B-VG dann in der Sache selbst zu entscheiden, wenn

-        der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder

-        die Feststellung des maßgeblichen Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit

gelegen oder mit einer erheblichen Kostenersparnis verbunden ist.

Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, hat gemäß § 28 Abs. 3 VwGVG das Verwaltungsgericht im Verfahren

über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Behörde dem nicht

bei der Vorlage der Beschwerde unter Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung oder Beschleunigung des

Verfahrens widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen, so kann das

Verwaltungsgericht den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines

neuen Bescheides an die Behörde zurückverweisen. Die Behörde ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden,

von welcher das Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.Liegen die Voraussetzungen des Absatz 2,

nicht vor, hat gemäß Paragraph 28, Absatz 3, VwGVG das Verwaltungsgericht im Verfahren über Beschwerden gemäß

Artikel 130, Absatz eins, Zi@er eins, B-VG in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Behörde dem nicht bei der

Vorlage der Beschwerde unter Bedachtnahme auf die wesentliche Vereinfachung oder Beschleunigung des Verfahrens

widerspricht. Hat die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen, so kann das Verwaltungsgericht

den angefochtenen Bescheid mit Beschluss aufheben und die Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an

die Behörde zurückverweisen. Die Behörde ist hiebei an die rechtliche Beurteilung gebunden, von welcher das

Verwaltungsgericht bei seinem Beschluss ausgegangen ist.

Das Modell der Aufhebung des Bescheides und Zurückverweisung der Angelegenheit an die Behörde folgt

konzeptionell jenem des § 66 Abs. 2 AVG, allerdings mit dem Unterschied, dass die Notwendigkeit der Durchführung

einer mündlichen Verhandlung nach § 28 Abs. 3 VwGVG nicht erforderlich ist (Fister/Fuchs/Sachs,

Verwaltungsgerichtsverfahren 2013, § 28 VwGVG, Anm. 11.)Das Modell der Aufhebung des Bescheides und

Zurückverweisung der Angelegenheit an die Behörde folgt konzeptionell jenem des Paragraph 66, Absatz 2, AVG,

allerdings mit dem Unterschied, dass die Notwendigkeit der Durchführung einer mündlichen Verhandlung nach

Paragraph 28, Absatz 3, VwGVG nicht erforderlich ist (Fister/Fuchs/Sachs, Verwaltungsgerichtsverfahren 2013,

Paragraph 28, VwGVG, Anmerkung 11.)
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§ 28 Abs. 3 zweiter Satz VwGVG bildet damit die Rechtsgrundlage für eine kassatorische Entscheidung des

Verwaltungsgerichtes, wenn „die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen“ hat.Paragraph 28,

Absatz 3, zweiter Satz VwGVG bildet damit die Rechtsgrundlage für eine kassatorische Entscheidung des

Verwaltungsgerichtes, wenn „die Behörde notwendige Ermittlungen des Sachverhalts unterlassen“ hat.

Wie der Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 26.06.2014, Ro 2014/03/0063, zur Auslegung des § 28 Abs. 3

zweiter Satz ausgeführt hat, wird eine Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörde zur Durchführung

notwendiger Ermittlungen insbesondere dann in Betracht kommen, wenn die Verwaltungsbehörde jegliche

erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts (vgl. § 37

AVG) lediglich völlig ungeeignete Ermittlungsschritte gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt hat. Gleiches gilt, wenn

konkrete Anhaltspunkte annehmen lassen, dass die Verwaltungsbehörde (etwa schwierige) Ermittlungen unterließ,

damit diese dann durch das Verwaltungsgericht vorgenommen werden (etwa im Sinn einer „Delegierung“ der

Entscheidung an das Verwaltungsgericht, vgl. Holoubek, Kognitionsbefugnis, Beschwerdelegitimation und

Beschwerdegegenstand, in: Holoubek/Lang (Hrsg), Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, erster Instanz, 2013, Seite 127,

Seite 137; siehe schon Merli, Die Kognitionsbefugnis der Verwaltungsgerichte erster Instanz, in: Holoubek/Lang (Hrsg),

Die Scha@ung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz, 2008, Seite 65, Seite 73 f).Wie der

Verwaltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 26.06.2014, Ro 2014/03/0063, zur Auslegung des Paragraph 28,

Absatz 3, zweiter Satz ausgeführt hat, wird eine Zurückverweisung der Sache an die Verwaltungsbehörde zur

Durchführung notwendiger Ermittlungen insbesondere dann in Betracht kommen, wenn die Verwaltungsbehörde

jegliche erforderliche Ermittlungstätigkeit unterlassen hat, wenn sie zur Ermittlung des maßgebenden Sachverhalts

vergleiche Paragraph 37, AVG) lediglich völlig ungeeignete Ermittlungsschritte gesetzt oder bloß ansatzweise ermittelt

hat. Gleiches gilt, wenn konkrete Anhaltspunkte annehmen lassen, dass die Verwaltungsbehörde (etwa schwierige)

Ermittlungen unterließ, damit diese dann durch das Verwaltungsgericht vorgenommen werden (etwa im Sinn einer

„Delegierung“ der Entscheidung an das Verwaltungsgericht, vergleiche Holoubek, Kognitionsbefugnis,

Beschwerdelegitimation und Beschwerdegegenstand, in: Holoubek/Lang (Hrsg), Die Verwaltungsgerichtsbarkeit, erster

Instanz, 2013, Seite 127, Seite 137; siehe schon Merli, Die Kognitionsbefugnis der Verwaltungsgerichte erster Instanz,

in: Holoubek/Lang (Hrsg), Die Schaffung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz, 2008, Seite 65, Seite 73 f).

Die gegenständlich maßgeblichen Bestimmungen des Bundesbehindertengesetzes (BBG), StF: BGBl. Nr. 283/1990, idgF:

BGBl. I Nr. 50/2025, lauten auszugsweise:Die gegenständlich maßgeblichen Bestimmungen des

Bundesbehindertengesetzes (BBG), Stammfassung, Bundesgesetzblatt Nr. 283 aus 1990,, idgF: Bundesgesetzblatt Teil

eins, Nr. 50 aus 2025,, lauten auszugsweise:

„§ 40. (1) Behinderten Menschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und einem Grad der

Behinderung oder einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% ist auf Antrag vom Bundesamt für

Soziales und Behindertenwesen (§ 45) ein Behindertenpass auszustellen, wenn„§ 40. (1) Behinderten Menschen mit

Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und einem Grad der Behinderung oder einer Minderung der

Erwerbsfähigkeit von mindestens 50% ist auf Antrag vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Paragraph

45,) ein Behindertenpass auszustellen, wenn

1. ihr Grad der Behinderung (ihre Minderung der Erwerbsfähigkeit) nach bundesgesetzlichen Vorschriften durch

Bescheid oder Urteil festgestellt ist oder

2. sie nach bundesgesetzlichen Vorschriften wegen Invalidität, Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit oder dauernder

Erwerbsunfähigkeit Geldleistungen beziehen oder

3. sie nach bundesgesetzlichen Vorschriften ein Pflegegeld, eine Pflegezulage, eine Blindenzulage oder eine gleichartige

Leistung erhalten oder

…

5. sie dem Personenkreis der begünstigten Behinderten im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr.

22/1970, angehören.5. sie dem Personenkreis der begünstigten Behinderten im Sinne des

Behinderteneinstellungsgesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 22 aus 1970,, angehören.

(2) Behinderten Menschen, die nicht dem im Abs. 1 angeführten Personenkreis angehören, ist ein Behindertenpass

auszustellen, wenn und insoweit das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen auf Grund von Vereinbarungen
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des Bundes mit dem jeweiligen Land oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften hiezu ermächtigt ist.(2) Behinderten

Menschen, die nicht dem im Absatz eins, angeführten Personenkreis angehören, ist ein Behindertenpass auszustellen,

wenn und insoweit das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen auf Grund von Vereinbarungen des Bundes mit

dem jeweiligen Land oder auf Grund anderer Rechtsvorschriften hiezu ermächtigt ist.

§ 41. (1) Als Nachweis für das Vorliegen der im § 40 genannten Voraussetzungen gilt der letzte rechtskräftige Bescheid

eines Rehabilitationsträgers (§ 3), ein rechtskräftiges Urteil eines Gerichtes nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz,

BGBl. Nr. 104/1985, ein rechtskräftiges Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichtes oder die Mitteilung über die

Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 5 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376.

Das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen hat den Grad der Behinderung nach der

Einschätzungsverordnung (BGBl. II Nr. 261/2010) unter Mitwirkung von ärztlichen Sachverständigen einzuschätzen,

wennParagraph 41, (1) Als Nachweis für das Vorliegen der im Paragraph 40, genannten Voraussetzungen gilt der letzte

rechtskräftige Bescheid eines Rehabilitationsträgers (Paragraph 3,), ein rechtskräftiges Urteil eines Gerichtes nach dem

Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 104 aus 1985,, ein rechtskräftiges Erkenntnis des

Bundesverwaltungsgerichtes oder die Mitteilung über die Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe gemäß Paragraph

8, Absatz 5, des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376. Das Bundesamt für Soziales und

Behindertenwesen hat den Grad der Behinderung nach der Einschätzungsverordnung Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr.

261 aus 2010,) unter Mitwirkung von ärztlichen Sachverständigen einzuschätzen, wenn

1. nach bundesgesetzlichen Vorschriften Leistungen wegen einer Behinderung erbracht werden und die hiefür

maßgebenden Vorschriften keine Einschätzung vorsehen oder

2. zwei oder mehr Einschätzungen nach bundesgesetzlichen Vorschriften vorliegen und keine Gesamteinschätzung

vorgenommen wurde oder

3. ein Fall des § 40 Abs. 2 vorliegt.3. ein Fall des Paragraph 40, Absatz 2, vorliegt.

…

§ 42. (1) Der Behindertenpass ist ein amtlicher Lichtbildausweis und hat den Vornamen sowie den Familiennamen, das

Geburtsdatum und den festgestellten Grad der Behinderung zu enthalten und ist mit einem Lichtbild auszustatten.

Zusätzliche Eintragungen, die dem Nachweis von Rechten und Vergünstigungen dienen, sind auf Antrag des Menschen

mit Behinderungen zulässig. Die Eintragung ist vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen

vorzunehmen.Paragraph 42, (1) Der Behindertenpass ist ein amtlicher Lichtbildausweis und hat den Vornamen sowie

den Familiennamen, das Geburtsdatum und den festgestellten Grad der Behinderung zu enthalten und ist mit einem

Lichtbild auszustatten. Zusätzliche Eintragungen, die dem Nachweis von Rechten und Vergünstigungen dienen, sind

auf Antrag des Menschen mit Behinderungen zulässig. Die Eintragung ist vom Bundesamt für Soziales und

Behindertenwesen vorzunehmen.

…

§ 45. (1) Anträge auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf Vornahme einer Zusatzeintragung oder auf

Einschätzung des Grades der Behinderung sind unter Anschluss der erforderlichen Nachweise bei dem Bundesamt für

Soziales und Behindertenwesen einzubringen.Paragraph 45, (1) Anträge auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf

Vornahme einer Zusatzeintragung oder auf Einschätzung des Grades der Behinderung sind unter Anschluss der

erforderlichen Nachweise bei dem Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzubringen.

…

(2) Ein Bescheid ist nur dann zu erteilen, wenn einem Antrag gemäß Abs. 1 nicht stattgegeben, das Verfahren

eingestellt (§ 41 Abs. 3), der Behindertenpass gemäß § 43 Abs. 1 oder der Parkausweis für Menschen mit

Behinderungen gemäß § 43 Abs. 1a eingezogen wird. Dem ausgestellten Behindertenpass kommt Bescheidcharakter

zu. Der Behindertenpass ist kein Nachweis im Sinne des § 14 Abs. 1 des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG),

BGBl. Nr. 22/1970, in der jeweils geltenden Fassung.(2) Ein Bescheid ist nur dann zu erteilen, wenn einem Antrag

gemäß Absatz eins, nicht stattgegeben, das Verfahren eingestellt (Paragraph 41, Absatz 3,), der Behindertenpass

gemäß Paragraph 43, Absatz eins, oder der Parkausweis für Menschen mit Behinderungen gemäß Paragraph 43,
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Absatz eins a, eingezogen wird. Dem ausgestellten Behindertenpass kommt Bescheidcharakter zu. Der

Behindertenpass ist kein Nachweis im Sinne des Paragraph 14, Absatz eins, des Behinderteneinstellungsgesetzes

(BEinstG), Bundesgesetzblatt Nr. 22 aus 1970,, in der jeweils geltenden Fassung.

(3) In Verfahren auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf Vornahme von Zusatzeintragungen oder auf

Einschätzung des Grades der Behinderung hat die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts durch den Senat zu

erfolgen.

(4) Bei Senatsentscheidungen in Verfahren gemäß Abs. 3 hat eine Vertreterin oder ein Vertreter der

Interessenvertretung der Menschen mit Behinderung als fachkundige Laienrichterin oder fachkundiger Laienrichter

mitzuwirken. Die fachkundigen Laienrichterinnen oder Laienrichter (Ersatzmitglieder) haben für die jeweiligen

Agenden die erforderliche QualiOkation (insbesondere Fachkunde im Bereich des Sozialrechts) aufzuweisen.(4) Bei

Senatsentscheidungen in Verfahren gemäß Absatz 3, hat eine Vertreterin oder ein Vertreter der Interessenvertretung

der Menschen mit Behinderung als fachkundige Laienrichterin oder fachkundiger Laienrichter mitzuwirken. Die

fachkundigen Laienrichterinnen oder Laienrichter (Ersatzmitglieder) haben für die jeweiligen Agenden die erforderliche

Qualifikation (insbesondere Fachkunde im Bereich des Sozialrechts) aufzuweisen.

…

§ 46. Die Beschwerdefrist beträgt abweichend von den Vorschriften des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes, BGBl.

I Nr. 33/2013, sechs Wochen. Die Frist zur Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung beträgt zwölf Wochen. In

Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht dürfen neue Tatsachen und Beweismittel nicht vorgebracht

werden.Paragraph 46, Die Beschwerdefrist beträgt abweichend von den Vorschriften des

Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 33 aus 2013,, sechs Wochen. Die Frist zur

Erlassung einer Beschwerdevorentscheidung beträgt zwölf Wochen. In Beschwerdeverfahren vor dem

Bundesverwaltungsgericht dürfen neue Tatsachen und Beweismittel nicht vorgebracht werden.

§ 47. Der Bundesminister für Arbeit und Soziales ist ermächtigt, mit Verordnung die näheren Bestimmungen über den

nach § 40 auszustellenden Behindertenpass und damit verbundene Berechtigungen festzusetzen.“Paragraph 47, Der

Bundesminister für Arbeit und Soziales ist ermächtigt, mit Verordnung die näheren Bestimmungen über den nach

Paragraph 40, auszustellenden Behindertenpass und damit verbundene Berechtigungen festzusetzen.“

§ 1 Abs. 4 der Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz über die Ausstellung von

Behindertenpässen und von Parkausweisen, BGBl. II Nr. 495/2013 in der Fassung des BGBl. II Nr. 263/2016, lautet

auszugsweise:Paragraph eins, Absatz 4, der Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und

Konsumentenschutz über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen, Bundesgesetzblatt Teil 2,

Nr. 495 aus 2013, in der Fassung des Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 263 aus 2016,, lautet auszugsweise:

„§ 1 ...

(4) Auf Antrag des Menschen mit Behinderung ist jedenfalls einzutragen: 

1. die Art der Behinderung, etwa dass der Inhaber/die Inhaberin des Passes

a)…

b)…

…

2. …         

3. die Feststellung, dass dem Inhaber/der Inhaberin des Passes die Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen

dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung nicht zumutbar ist; die Benützung ö@entlicher

Verkehrsmittel ist insbesondere dann nicht zumutbar, wenn das 36. Lebensmonat vollendet ist und         

- erhebliche Einschränkungen der Funktionen der unteren Extremitäten oder         

- erhebliche Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit oder         

- erhebliche Einschränkungen psychischer, neurologischer oder intellektueller Fähigkeiten, Funktionen oder         

- eine schwere anhaltende Erkrankung des Immunsystems oder         

- eine hochgradige Sehbehinderung, Blindheit oder Taubblindheit nach Abs. 4 Z 1 lit. b oder d vorliegen.(4) Auf Antrag

des Menschen mit Behinderung ist jedenfalls einzutragen: , 1. die Art der Behinderung, etwa dass der Inhaber/die

Inhaberin des Passes, a)…, b)…, …, 2. … , 3. die Feststellung, dass dem Inhaber/der Inhaberin des Passes die Benützung

ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung nicht zumutbar

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/33
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2013/495
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2016/263


ist; die Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel ist insbesondere dann nicht zumutbar, wenn das 36. Lebensmonat

vollendet ist und , - erhebliche Einschränkungen der Funktionen der unteren Extremitäten oder , - erhebliche

Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit oder , - erhebliche Einschränkungen psychischer, neurologischer oder

intellektueller Fähigkeiten, Funktionen oder , - eine schwere anhaltende Erkrankung des Immunsystems oder , - eine

hochgradige Sehbehinderung, Blindheit oder Taubblindheit nach Absatz 4, Ziffer eins, Litera b, oder d vorliegen.

(5) Grundlage für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die in Abs. 4 genannten Eintragungen erfüllt sind, bildet

ein Gutachten eines ärztlichen Sachverständigen des Sozialministeriumservice. Soweit es zur ganzheitlichen

Beurteilung der Funktionsbeeinträchtigungen erforderlich erscheint, können Experten/Expertinnen aus anderen

Fachbereichen beigezogen werden. Bei der Ermittlung der Funktionsbeeinträchtigungen sind alle zumutbaren

therapeutischen Optionen, wechselseitigen BeeinRussungen und Kompensationsmöglichkeiten zu berücksichtigen.(5)

Grundlage für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die in Absatz 4, genannten Eintragungen erfüllt sind, bildet

ein Gutachten eines ärztlichen Sachverständigen des Sozialministeriumservice. Soweit es zur ganzheitlichen

Beurteilung der Funktionsbeeinträchtigungen erforderlich erscheint, können Experten/Expertinnen aus anderen

Fachbereichen beigezogen werden. Bei der Ermittlung der Funktionsbeeinträchtigungen sind alle zumutbaren

therapeutischen Optionen, wechselseitigen Beeinflussungen und Kompensationsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

(6) ..."

Gemäß § 1 Abs. 5 der Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen bildet die

Grundlage für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die in § 1 Abs. 4 genannten Eintragungen erfüllt sind, ein

Gutachten eines ärztlichen Sachverständigen des Sozialministeriumservice. Soweit es zur ganzheitlichen Beurteilung

der Funktionsbeeinträchtigungen erforderlich erscheint, können Experten/Expertinnen aus anderen Fachbereichen

beigezogen werden. Bei der Ermittlung der Funktionsbeeinträchtigungen sind alle zumutbaren therapeutischen

Optionen, wechselseitigen BeeinRussungen und Kompensationsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Gemäß Paragraph

eins, Absatz 5, der Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen bildet die

Grundlage für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die in Paragraph eins, Absatz 4, genannten Eintragungen

erfüllt sind, ein Gutachten eines ärztlichen Sachverständigen des Sozialministeriumservice. Soweit es zur

ganzheitlichen Beurteilung der Funktionsbeeinträchtigungen erforderlich erscheint, können Experten/Expertinnen aus

anderen Fachbereichen beigezogen werden. Bei der Ermittlung der Funktionsbeeinträchtigungen sind alle zumutbaren

therapeutischen Optionen, wechselseitigen Beeinflussungen und Kompensationsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

Um die Frage der Zumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel beurteilen zu können, hat die Behörde nach

ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu ermitteln, ob der Antragsteller dauernd an seiner

Gesundheit geschädigt ist und wie sich diese Gesundheitsschädigung nach ihrer Art und ihrer Schwere auf die

Zumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel auswirkt. Sofern nicht die Unzumutbarkeit der Benützung

ö@entlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und der Schwere der Gesundheitsschädigung auf der Hand liegt, bedarf

es in einem Verfahren über einen Antrag auf Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung

ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung“ regelmäßig eines ärztlichen

Sachverständigengutachtens, in dem die dauernde Gesundheitsschädigung und ihre Auswirkungen auf die Benützung

ö@entlicher Verkehrsmittel in nachvollziehbarer Weise dargestellt werden. Nur dadurch wird die Behörde in die Lage

versetzt, zu beurteilen, ob dem Betre@enden die Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauernder

Gesundheitsschädigung unzumutbar ist (vgl. VwGH 23.02.2011, 2007/11/0142, und die dort zitierten Erkenntnisse vom

18.12.2006, 2006/11/0211, und vom 17.11.2009, 2006/11/0178, jeweils mwN.).Um die Frage der Zumutbarkeit der

Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel beurteilen zu können, hat die Behörde nach ständiger Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes zu ermitteln, ob der Antragsteller dauernd an seiner Gesundheit geschädigt ist und wie sich

diese Gesundheitsschädigung nach ihrer Art und ihrer Schwere auf die Zumutbarkeit der Benützung ö@entlicher

Verkehrsmittel auswirkt. Sofern nicht die Unzumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art

und der Schwere der Gesundheitsschädigung auf der Hand liegt, bedarf es in einem Verfahren über einen Antrag auf

Vornahme der Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauernder

Gesundheitsschädigung“ regelmäßig eines ärztlichen Sachverständigengutachtens, in dem die dauernde

Gesundheitsschädigung und ihre Auswirkungen auf die Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel in nachvollziehbarer

Weise dargestellt werden. Nur dadurch wird die Behörde in die Lage versetzt, zu beurteilen, ob dem Betre@enden die
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Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung unzumutbar ist vergleiche VwGH

23.02.2011, 2007/11/0142, und die dort zitierten Erkenntnisse vom 18.12.2006, 2006/11/0211, und vom 17.11.2009,

2006/11/0178, jeweils mwN.).

Ein solches Sachverständigengutachten muss sich mit der Frage befassen, ob der Antragsteller dauernd an seiner

Gesundheit geschädigt ist und wie sich diese Gesundheitsschädigung nach ihrer Art und ihrer Schwere auf die

Zumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel auswirkt (VwGH 20.03.2001, 2000/11/0321). Dabei ist auf die

konkrete Fähigkeit des Beschwerdeführers zur Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel einzugehen, dies unter

Berücksichtigung der hiebei zurückzulegenden größeren Entfernungen, der zu überwindenden Niveauunterschiede

beim Aus- und Einsteigen, der Schwierigkeiten beim Stehen, bei der Sitzplatzsuche, bei notwendig werdender

Fortbewegung im Verkehrsmittel während der Fahrt etc. (VwGH 22.10.2002, 2001/11/0242; VwGH 14.05.2009,

2007/11/0080).

Der angefochtene Bescheid vom 04.12.2025 erweist sich in Bezug auf den zu ermittelnden Sachverhalt aus folgenden

Gründen als grob mangelhaft:

Im vorliegenden Fall holte die belangte Behörde im vorangegangenen Verfahren nach dem

Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) ein Gutachten eines Facharztes für Kinder- und Jugendheilkunde vom

27.06.2025, sowie im gegenständlichen Verfahren eine „Sofortige Beantwortung“ einer Sachverständigen vom

22.10.2025 ein.

Sowohl das FLAG-Gutachten als auch die Sofortige Beantwortung erweisen sich jedoch – vor dem Hintergrund des von

dem Beschwerdeführer vorgelegten Arztbriefes einer näher genannten Rheumatologischen Ambulanz vom 04.04.2025

und des Beschwerdevorbringens – als unvollständig und nicht schlüssig, weil sie keine nachvollziehbar begründete

medizinische Beurteilung zur relevanten Frage, wie sich die vorliegenden Gesundheitsschädigungen nach ihrer Art und

ihrer Schwere auf die Zumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel auswirken, enthalten. Dies ergibt sich

aus folgenden Erwägungen:

Die im gegenständlichen Verfahren eingeholte „Sofortige Beantwortung“ enthält lediglich folgende Ausführungen:

„Keine ZE, NU 5/2028 – Besserung unter Therapie möglich. Lt. FLAG Gutachten 5/2025 mit Untersuchung unau@älliges

Gangbild, es besteht keine Mobilitätsbeeinträchtigung.“

Das FLAG-Gutachten vom 27.06.2025, auf das sich die Sofortige Beantwortung bezieht, enthält keine medizinische

Beurteilung zur relevanten Frage, wie sich die vorliegenden Gesundheitsschädigungen nach ihrer Art und ihrer

Schwere auf die Zumutbarkeit der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel auswirken (vgl. AS 30: „Status

(Kopf/Fußschema) – Fachstatus: 9 6/12 Jahre alter Knabe, intern unau@ällig, aktuell Gelenke frei. Gesamtmobilität –

Gangbild: Unau@ällig.“). Zudem ordnete der Sachverständige in diesem Gutachten das Leiden des Beschwerdeführers

„Penible idiopathische Arthritis“ der Positionsnummer 02.02.03 der Anlage zur Einschätzungsverordnung zu, welche

generalisierte Erkrankungen des Bewegungsapparates mit funktionellen Auswirkungen fortgeschrittenen Grades

betri@t und wählte einen Einzelgrad der Behinderung von 50% („50 %: Dauernde erhebliche

Funktionseinschränkungen, therapeutisch schwer beeinRussbare Krankheitsaktivität, Not-wendigkeit einer über

mindestens 6 Monate andauernden Therapie). Es ist daher davon auszugehen, dass der Sachverständige bei dem

Beschwerdeführer eine generalisierte Erkrankung des Bewegungsapparates diagnostizierte, die zu dauernden

erheblichen Funktionseinschränkungen führt. Das FLAG-Gutachten vom 27.06.2025, auf das sich die Sofortige

Beantwortung bezieht, enthält keine medizinische Beurteilung zur relevanten Frage, wie sich die vorliegenden

Gesundheitsschädigungen nach ihrer Art und ihrer Schwere auf die Zumutbarkeit der Benützung ö@entlicher

Verkehrsmittel auswirken vergleiche AS 30: „Status (Kopf/Fußschema) – Fachstatus: 9 6/12 Jahre alter Knabe, intern

unau@ällig, aktuell Gelenke frei. Gesamtmobilität – Gangbild: Unau@ällig.“). Zudem ordnete der Sachverständige in

diesem Gutachten das Leiden des Beschwerdeführers „Penible idiopathische Arthritis“ der Positionsnummer 02.02.03

der Anlage zur Einschätzungsverordnung zu, welche generalisierte Erkrankungen des Bewegungsapparates mit

funktionellen Auswirkungen fortgeschrittenen Grades betri@t und wählte einen Einzelgrad der Behinderung von 50%

(„50 %: Dauernde erhebliche Funktionseinschränkungen, therapeutisch schwer beeinflussbare Krankheitsaktivität, Not-

wendigkeit einer über mindestens 6 Monate andauernden Therapie). Es ist daher davon auszugehen, dass der

Sachverständige bei dem Beschwerdeführer eine generalisierte Erkrankung des Bewegungsapparates diagnostizierte,

die zu dauernden erheblichen Funktionseinschränkungen führt.
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https://www.jusline.at/entscheidung/30559
https://www.jusline.at/entscheidung/52131
https://www.jusline.at/entscheidung/45466


Vor diesem Hintergrund sowie unter Berücksichtigung der vorliegenden Befunde und des Beschwerdevorbringens -

diesbezüglich führte die Mutter des Beschwerdeführers in der Beschwerde aus, dass seine Mobilität aufgrund seiner

chronisch-entzündlichen Erkrankung dauerhaft und erheblich eingeschränkt sei, sowie eine deutlich eingeschränkte

Gehstrecke, vor allem bei entzündlichen Schüben, vorliege; weiters verspüre der Beschwerdeführer bei Belastung

schubweise starke Schmerzen und seine unteren Extremitäten würden „rasch ermüden“ (vgl. AS 51) - reichen die

aktuell vorliegenden Ausführungen in der Sofortigen Beantwortung keinesfalls aus, um die Frage der „Unzumutbarkeit

der Benützung ö@entlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“

beurteilen zu können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass § 1 Abs. 4 Z 3 der Verordnung des Bundesministers für Arbeit,

Soziales und Konsumentenschutz über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen eben gerade

auf das Vorliegen erheblicher Einschränkungen abstellt.Vor diesem Hintergrund sowie unter Berücksichtigung der

vorliegenden Befunde und des Beschwerdevorbringens - diesbezüglich führte die Mutter des Beschwerdeführers in

der Beschwerde aus, dass seine Mobilität aufgrund seiner chronisch-entzündlichen Erkrankung dauerhaft und

erheblich eingeschränkt sei, sowie eine deutlich eingeschränkte Gehstrecke, vor allem bei entzündlichen Schüben,

vorliege; weiters verspüre der Beschwerdeführer bei Belastung schubweise starke Schmerzen und seine unteren

Extremitäten würden „rasch ermüden“ vergleiche AS 51) - reichen die aktuell vorliegenden Ausführungen in der

Sofortigen Beantwortung keinesfalls aus, um die Frage der „Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel

wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ beurteilen zu können. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass Paragraph eins, Absatz 4, Zi@er 3, der Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und

Konsumentenschutz über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen eben gerade auf das

Vorliegen erheblicher Einschränkungen abstellt.

Ebenso Onden sich in der Sofortigen Beantwortung oder im FLAG-Gutachten keine Ausführungen dazu, ob beim

Beschwerdeführer eine schwere anhaltende Erkrankung des Immunsystems vorliegt. Auch diese Frage ist

entscheidungsrelevant, zumal § 1 Abs. 4 Z 3 der Verordnung des Bundesministers für Arbeit, Soziales und

Konsumentenschutz über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen auch eine schwere

anhaltende Erkrankung des Immunsystems als Grund vorsieht, der die Gewährung der beantragten Zusatzeintragung

rechtfertigen könnte.Ebenso Onden sich in der Sofortigen Beantwortung oder im FLAG-Gutachten keine Ausführungen

dazu, ob beim Beschwerdeführer eine schwere anhaltende Erkrankung des Immunsystems vorliegt. Auch diese Frage

ist entscheidungsrelevant, zumal Paragraph eins, Absatz 4, Zi@er 3, der Verordnung des Bundesministers für Arbeit,

Soziales und Konsumentenschutz über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen auch eine

schwere anhaltende Erkrankung des Immunsystems als Grund vorsieht, der die Gewährung der beantragten

Zusatzeintragung rechtfertigen könnte.

Im FLAG-Gutachten wurde in der Begründung der gewählten Positionsnummer bzw. des Rahmensatzes ausgeführt,

dass der Beschwerdeführer „im Intervall klinisch stabil [sei], jedoch [eine] erweiterte Therapie […], inklusive

Immunsuppression“ angewendet werden müsse (vgl. AS 31). Auch in der Beschwerde führte die Mutter des

Beschwerdeführers aus, dass sich dieser in einer „Dauertherapie mit dem Biologikum Humira (Adalimumab)“ beOnde.

Dieses Medikament unterdrücke das Immunsystem, wodurch ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe (vgl. AS 52).

Ebenso führt der rheumatologische Arztbrief vom 04.04.2025 aus, dass „die Indikation zur systemischen DMARD-

Therapie gestellt und nach entsprechendem Screening (TBC, HIV, Hepatitis) eine TNFi-Therapie mit Adalimumab […]

begonnen“ worden sei. Aufgrund nicht zufriedenstellender Kontrolle der Krankheitsaktivität sei die Therapie um

Methotrexat erweitert worden. Mit Stand vom 04.04.2025 habe sich der Beschwerdeführer nach Aufdosierung seiner

beiden DMARDs in „mehr oder weniger stabiler klinischer Remission“ befunden. Flare-Ups der Grunderkrankung seien

zuletzt erfolgreich mit NSAR und/oder kurzzeitigen Low-Dose-Korikosteroid-Therapien erfolgreich behandelt worden

(vgl. AS 15).Im FLAG-Gutachten wurde in der Begründung der gewählten Positionsnummer bzw. des Rahmensatzes

ausgeführt, dass der Beschwerdeführer „im Intervall klinisch stabil [sei], jedoch [eine] erweiterte Therapie […], inklusive

Immunsuppression“ angewendet werden müsse vergleiche AS 31). Auch in der Beschwerde führte die Mutter des

Beschwerdeführers aus, dass sich dieser in einer „Dauertherapie mit dem Biologikum Humira (Adalimumab)“ beOnde.

Dieses Medikament unterdrücke das Immunsystem, wodurch ein erhöhtes Infektionsrisiko bestehe vergleiche AS 52).

Ebenso führt der rheumatologische Arztbrief vom 04.04.2025 aus, dass „die Indikation zur systemischen DMARD-

Therapie gestellt und nach entsprechendem Screening (TBC, HIV, Hepatitis) eine TNFi-Therapie mit Adalimumab […]

begonnen“ worden sei. Aufgrund nicht zufriedenstellender Kontrolle der Krankheitsaktivität sei die Therapie um

Methotrexat erweitert worden. Mit Stand vom 04.04.2025 habe sich der Beschwerdeführer nach Aufdosierung seiner



beiden DMARDs in „mehr oder weniger stabiler klinischer Remission“ befunden. Flare-Ups der Grunderkrankung seien

zuletzt erfolgreich mit NSAR und/oder kurzzeitigen Low-Dose-Korikosteroid-Therapien erfolgreich behandelt worden

vergleiche AS 15).

Die eingeholte Sofortige Beantwortung vom 22.10.2025 und das FLAG-Gutachten vom 27.06.2025 lassen somit eine

vollständige und schlüssige medizinische Begründung für die dort getro@enen Beurteilungen vermissen, die nach der

angeführten Rechtsprechung jedoch als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung der Rechtsfrage des Vorliegens

bzw. Nichtvorliegens der Voraussetzungen für die Zusatzeintragung „Unzumutbarkeit der Benützung ö@entlicher

Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung“ in den Behindertenpass

unabdingbar ist.

Das von der belangten Behörde eingeholte FLAG-Gutachten eines Facharztes für Kinder- und Jugendheilkunde vom

27.06.2025, sowie die im gegenständlichen Verfahren eingeholte Sofortige Beantwortung einer Sachverständigen vom

22.10.2025 werden diesbezügl

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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